
DIE EI~l}>OPA UND IHRE' ~EFORM UNTER
DEM ARCHON NAUSINIKOS

Die einzige direkte Steuer, welcbe die athenischen BÜrger
zu zahlen hatten, war die Elmpopa. Es .gab davon zwei Arten,
die eine in alter, die andere in späterer Zeit. Ueber die alte
wird nns berichtet, dass sie für die Kosten des Landesschlltzes
diente, zum Zwecke dessen das Land in 48 Naukrarien geteilt
war, von denen jede ein Schiff und zwei Reiter zn stellen
hattel. Das war also eine bleibende Einrichtung und die alte
E1<1c:popa eine stehende oder ordentliche Vermögenssteuer. Die
Naukrarien hat Kleisthenes aufgehoben, die Geschäfte ihrer
Leiter aber•. den Vorstehern der von ihm eingerichteten Demen
übertragen 2. Die Einrichtung des Landessebutzes also und die
Ei<1c:popa sind bestehen geblieben s, wabrscheinlicb bis zur Flotten>
gründung des Tbemistokles.

Die spätere E1<1c:popa war eine ausserordentliche Vermögens­
steuer, erboben für ausserordentliche Bedürfnisse, namentlich
Kriegsbedürfnisse. Sie wird zuerst erwähnt nach dem .Abfall
von Lesbos '428 bei 'l'buk. III 19, 1· TTp0<1bEOI..lEVOl bE 01
'A811va'iOt XPlll..laTWV ec;; T~V TToAlOpKlav Kat aUTOt E<1EVEYKOVTEC;;
TOTE TTpWTOV 4 e<1c:popav btaK0<11a TaAaVTa eEETTE/-l\vaV KTA. Das
ausserordentlicbe BedÜrfnis war also entstanden durch die un-

1 Aristot. StA. 8,3. PoIl. VIII 108.
2 Arist. StA. 21, 5.
8 Ob Peisistratos seine etKO(JT~ (Thuk. VI 54, 5) anstatt oder (msser

derselben eingeführt hat, wissen wir nicht. Jedenfalls ist aber lJach
dem Sturz der Tyrannen der alte Zustand wiederhergestellt worden.

4. Das TO 1tpUJTOV bedeutet nicht, dass die eioqJopa damals zuerst
eingeführt. wurde (in anderer Form bestand sie ja schon früher), sondern
dass sie damals zuerst zu dem besondern Zwecke erhoben wurde,
einem augenblicklichen Kriegsbedürfnisse durch Aufbringung einer be-
stimmten Summe zu genügen. .
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mittelbar vorher erzählte Belagerung von Mytilene. Wenn wir
nun, die Einrichtung dieser Steuer, iiber die verschiedene An­
sichten aufgestellt worden sind, im einzelnen näher untersuchen
wollen, so kommt vor allem als einziges direktes Zeugnis eine

Stelle des Pollux in Betracht, deren Sinn und Bedeutung sich
erst recht erl,ennen lässt, wenn wir sie vergleichen mit der zu·

gehörigen aus der Schrift des Aristoteles vom Staate der
Athener. Es ist nötig beide ihrem ganzen Zusammenhange nach
auszuschreiben.

Poil. vrrr 130 f. Tll-/l1l-/aTa 0' DV TETTapa, lTEVTaKOO"IOI-/E­
o{I-/VWV ITTTTEwv Z:EulITWV SlFlIo'WV, 01 I-/Ev EK TOU lTEVTaKoO"la
IlETpa tllpa Kai {rfpa lTOIElV KA'lSEVW;' avaAIO"Kov 0' Ei<;; TO
orHJoO"lOv TaAaVTov' oi OE T~V ITmaoa TEAOUVTE<;; EK I-/Ev TOU
MvaO"Sai TpElp€lV lrrrrou<;; KEKA~O"Sai OOKOUO"IV, Erroiouv OE I-/ETpa
TplaKoO"la, aVqAIO"KOV OE ~l-/lTaAavTov. 01 OE TO Z:W'f~O"IOV TE­
AOUVTE<;; arro olaKoO"iwv I-/ETPWV KaTEAEloVTO, avaAIO"Kov OE Ilvii<;;
oEKa' 01 OE Ta StlTlKOV OUOEI-/lav apX11V ~PXOV OUOE avaAIO"KOV
OUOEV. 'AvSEIlIWV OE 6 ßllpiAOU KaHwrriZ:ETai 01' ElTI'fpal-/l-/aTo<;;
ÖTI arro TOU S'lTlKOU TEAOU<;; Eie; T~V irrrraoa IlETEO"T'l' Kai EiKLUV
EO"l\V EV aKporroAEI, lrrrro<;; avopl rrapEO"T11KWe;, Kai TO Erri­
lpal-/I-/a

ßllpiAOU 'AVSEI-/iwv TOVO' '{rrrrov SEOl<;; aVES'lKEV
SllTiKOU aVTI TEAOU<;; irrrrao' aIlElljJaIlEVO<;;.

Arist. StA. 7,3 f. Tl1 TlIl~llaTa (:LOAWV) OIEIAEV Ei<;; TETTapa
TEA'l ... , Ei<;; lTEVTaKoO"lOl-/EOll-/VOV Kai irrrrEa Kai Z:EUlITllV
Kai S~Ta •... 'Tol<;; OE TO S'lTlKOV TEAOUO"IV EKKA'lO"la<;;. Kai
oIKaiJT'lPIWV I-/ETEOWKE 1l0VOV. EO€l OE TEAElv rrEVTaKoO"IO/lEOIIlVOv
IlEV ö<;; av EK lll<;; oiKEla<;; rrOlfj TIEVTaKoO"la I-/ETpd Ta O"UValllpW
E1lpa Kai Ulpa, iTIrraoa OE TOU<;; TplaKoO"la rrolOuvTa<;;, LU<;;
0' EVlOl lpaO"lv TOUe; irrrrOTpOlpEtv ouvaIlEVOUe;. O"llllElOV OE lpE­
POUO"I TO TE ovol-/a TOU TEAOUe;, we; arro TOU rrpan.\aTOe; KEl­
IlEVOV, Kai Ta avae~l-/aTa TWV apxa1wv' aVaKElTailap EV aKpo­
rrOA€I EiKLUV ßllpIAOU, Elp' fj ElTIlElpalTTai TaOE'

ßllplAOU 'AVSEI-/IWV T~VO' aVESIlKE SEaIe;
S'lTiKOU aVTI TEAOU<;; iTImio' aI-/EIljJaI-/EVOe;.

Kai rrapEO"T'lKEV lrrrroe; Eie; l-/apTlJpiov, w<;; T~V 1rrrraoa TOUTO
O"'llla'lvov.

Auf den ersten Blick bemerkt man, dass beide vi.el' Gemein­
Bames haben, aber auch starke Verschieilenheiten zeigen. Be­

. ginnen wir mit dem letzten Teile, flO finden wir bei Pollux die
bild liehe Darstellung eines neben einem Manne stehenden Pferdes,
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bei Aristoteles eine von Diphilos, hei jenem als Inschrift ein

Distichon, bei diesem zwei Pentameter, bei diesem im ersten

Verse T~vb' (EiKovu), bei jenem Tovb' lTIlrov übereinstimml\nd
mit dem vorhergebenden 'irrrroc; avbpi rrupEO"T11KWc;, woraus
man ersieht, dass der 'bei Aristoteles stehende erste Penta­
meter durch Kon;ektur in einen Hexameter verwandelt worden
ist, um ein regelrechtes Distichon herzustellen I. Bei jenem
haben wir über die Rechte. des 811T1KOV eine negative, bei diesem'
eine positive A.ngabe, aus der Fich 'aber die negative ergibt.

. Schon aus diesen Vetsclliedenheiten folgt, dass Pollux nicht aus

Aristoteles geschöpft haben kann. Dasselbe beweil>en andere

Verschiedenheiten, die aber zugleich zeigen, dass beide B.ericbtc

aus einer gemeinsamen Quelle stammen. Bei Pollux versteht
lllan nicht, was das Weihge~chenl\ und Epigramm des Anthemion
mit den vorher angegebenen Vermögens- und Steuersätzen zu

tun hat. Das sagt uns erst Aristoteles. Es diente nämlich denen
als Beweisstück, die behaupteten, Solon habe die zweite Klastle

nicht n~ch dem jährlichen Fruchtertrage, sondern damach be­

stimmt, 'dass ihre Angehörigen imstande WRren ein Pferd zu
halten. Pollux Bericlit. ist also hier unvolllltändig und muss aus
A.ristotel~s ergänzt werden; beide Berichte gehen daher auf den-'

selben Urheber zuriick. Femer fehlt bei Pollux, dass die Klassen­
eillteilung von Solon herrührt (er setzt es als bekannt voraus);
es ist also in derselben Weise aus Aristoteles zu entnehmen.
Anderseits sind aber auch Aristoteles Angaben aus Pollux zu

vervollständigen. Nach seinen Worten, wie sie iiberliefert sind,
mÜllste man unter Diphilos den Schöpfer des Bildwerks oder den
in ibm Dargestellten verstehen; er ist aber, wie Pollilx zeigt,
der Vater des Anthemion. Daraull folgt, dasll ßHplhOU nach
EIKwv mit den neueru Herausgebern zu t.ilgen ist. Dann ist
zwar das richtige Verständnis rIes Epigramms, wie es bei
Aristoteles steht, möglich; aber vollständig ausgeschlossen wird
jedes Missverständnis erst durch 'Av8EflIWV 0 ßHpihOU bei Pollux 2•

1 Leichter und passender wäre gewesen T~vb' eiKova eeoic;;
aveellKev.

2 Meines Wissens hat nur B. Keil, Die solonische Verfassung in
Arist. Verfassungsgesch. Ath. S. 67, es trotz der bestimmten Angaben
des Pollux zu halten versucht, indem er annimmt, Anthemion habe ein
Bild des Diphilos aufgestellt, weil er durch Erbschaft '100 ihm in
die höhere Klasse gekommen sei. Dass es aber 'so zu verstehen sei,
ist aus dem Texte des Aristoteles gar' nicht zu erkennen. Die Haupt-
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Nun vermissen wir bei Aristoteles auch die Beträge, welche vo"n
den verschiedenen Vermögensl<1assen in die Staatskasse, also

als Steuern gezahlt wurden. Sie müssen aber in seiner Quelle

gestanden haben, weil aus eben dieser die bezügliche Angabe

des Pollux stammt, wenn auch nur mitt~lbar. Warum fehlt denn
nun die Sache bei Aristoteles? Die E1(}'(popu, für welche die
Steuern gezahlt wurden, erwälmt er eTst Ilpäter (8, 3), und zwar
nur 'beiläufig in einer ganz <kurzen Notiz. Sonst wird, obgleich
die Finanzbeamten angeführt werden, das ganze Steuerwesen in
dem wenigstens, was wir von seiner Schrift besitzen, völlig über­
gangen. Es war aber am passendsten die Steuerordnung im
Zusammenhange mit dem gesamten Steuerwesen zu b~handeln;

wo also dielIes fehlt, brauchen wir jene nicht zu erwarten. 'War

nun von ihr in der gemeinsamen Quelle berichtet, so muss sie
dort ebenso unzertrennlich mit. der Klasseneinteilung verbunden
gewesen sein wie sie bei Pollux erscheint, und sie wurden aIBo
auch, wie wir aus Aristoteles ergänzen müssen, beide dem Solon
zugelIchrieben. Stelle~ wir nnn den ursprUnglichen Bericht aus
Aristoteles und Pollux zusammen, so enthielt er als von Solon
geschaffen die Klasseneinteiiung und das damit verbundene Steuer­
gesetz, ferner eine Erörterung über die Namen der verschiedenen
Klassen mit besonderer Berücksichtigung der 1lt1T€1C;, wobei auch
das Weihgeschenk und Epigramm des Anthemion, des Sohnes
des Diphilos, erwähnt wurde. Es geht also nicht an die Ueber­
lieferung des Pollux über die Steuerordnung kurzer Hand als

unhrauchbar beiseite zu schieben; sie stammt her von dem Gewährs­

manne des Aristoteles 1.

Diese Ueberlieferung ist zuerst so von Böckh erklärt

worden, dass sie eine Abstufung der Steuern bedeute in dem
Sinne dass die niedem Klassen weniger zahlen als die höheren,
mit andern Worten, dass die €1<J<pOPU als umgekehrte Progressiv­

steuer eingerichtet wurde, welche die Ansätze nicht von unten
nach oben erhöht, sondern von oben nach unten verringert, was

der Sache nach auf dasselbe hinauskommt. Nur das Vermögen

sache ist das Pferd neben dem ~IaJlne; wer das llild gemacht hat und
wen es darstellt, ist für scin" sYll1boli~che B<.'deutullg völlig gleichgültig.

1 Als solchen darf mall am ehesten einen der äUeren Atthiden­
schreiber vermuten, vor allen den bedeutendsten derselben, Androtioll,
den Aristoteles schon deswegen besonders berücksichtigt haben mus~,

weil er seine Ansichten gelegentlich bestreitet.
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der ersten Klasse wurde nach seinem vollen Betrage in An­
rechnung gebracht, bei deli niedrigeren wurde ein entsprechender
Teil abgezogen. Das für die Besteuerung an~erechncte Vermögen
bezeichnet Böckh als Steuerkapital, das also bei den andern
Klassen von dem eigentlichen Vermögen verschieden ist. Diese
Ansicht hat lange allgemeine Anerkennung gefunden und ist erst
in ne~erer Zeit in Frage gestellt worden. An sich enthält sie
nichts Unvernünftiges; denn auch wir halten die Progressi~steuer für'
eine billige und gerechte Einrichtung. Es kommt also nur darauf

. an, ob die Ansicht sich durch den' ganzen Verlauf der Dinge
durchführen lässt. Böckh selbst hat einen gewissen Anstoss ge­
nommen an dem Ausdrucke avaXIO"Kov Ei~ TO hllf.lOO"IOV, wo·
nach das veranschlagte Vermögen selbst als Steuer gezahlt sein
müsste j Pollux habe also irrtürmlich das Tif..\l1f..\<l für die Abgabe
gehalten. Einen so greulichen Irrtum möchte ich ihm aber nicht
zutrauen und halte das allch nicht für nötig; denn gerade so wie
hier heisst es bei Dem. II 24 Tel Uf..\ETEP' ctlhwv aVllXiO"KETE
EiO"<PEPOVTE~, wo ebenfalls nicht das ganze Vermögel1 aufgebraucht
wird. Das kann also' auch hier von TaX<lVTOV, flf..\ITo.}.<lVTOV,
f..\Va~ hEK<l gelten. Uebrigens heissp.n T1f..\I1f..\<lTa bei Pollux die
Vermögepsklassen. Auch kann ich Böckh nicht beistimmen, wenn
er die Schatzungszahlen auf den Reinertrag und nicht auf ·den
Vollertrag bezieht, weil man den Pilchtpreis habe zugrunde
legen müssen. Das duldet der Ausdruck f..\ETpa TtOIEIV nicht
der beiden Berichten gemeinsam aus der gemeinsamen Quelle
stammen muss!. Denn hervorgebracht, erzielt wird nur das gan7!e
Er~eugnis, also hier der Vollertrag, nicht der Reinertrag, wie
auch TtOIEIV vom Künstler gesagt sich auf das ganze Kunstwerk
bezieht. Und warum soll es nicht möglich sein unmittelbar vom
durchschnittlichen Vollertrag auszugehen und darnach die Ver­
ruögensklasse zu bestimmen? Ausserdem ist der Pachtertrag für den
Eigentümer eigentlich der Vollertrag; denn Bewirtschaftungs-

. kosten kann er nicht abziehen. Daher wird auch für ihn der
Wert des Gutes naturgemiiss nach dem Pachtertrage bemessen;2.

1 Ebenso findet er sich auch bei Plut. Sol. 18.
2 Man wende nicbt ein, dass der wirkliche Vollertrag doch höher

sei als dei' Pachtertrag und daher nicht in Anschlag komme, wenll
nach diesem gerechnet werde. Denn nur der Pachtertrag gehör~ zum
Einkommen des Eigentiimers, was aber der Pächter darüber hinaus
herauswirtschaftet. gehört zu seinem Einkommen und kommt daher
auch für sein Vermögen und, insoweit dieses nicht unter tier Steuer-

I
I

I
I
I
I
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Solon, hat, obwohl er nebenbei auch Kaufmann war U1id

, das Münzwesen im Interesse des Handels reformiert hat, nur das

Grundvermögen zur Besteuernng eingeschätzt, weil zu seiner Zeit

das aus Gewerbe und Handel erzielte Vermögen wenigerbe'

deutend, war und bei der Unsicherheit detl Verkehrs, nament­

lich zur See, keinen hinlänglich sichern Bestand hatte und daher

für Jeste fundamentale Bestimmungen weniger in Betraclit kam.

Als Massstab diente ihm der jährliche Ertrag an trockenen und

HüssigenFrüchten, wobei der IlETP'1T~~ dieser demllEblllvO~

jener gleichgestellt wurde. Doch hat er bei der Berechnung des

steuerbaren Vermögens schon den bestehenden Anfangen der Geld­

wirtschaft Rechnung getragen und llier den Geldwert eingesetzt,

indem er den Scheffel zu einer Drachme berechnete, wie er auch

Strafen und Ehrenpreise in Geld festgesetzt hat '. Da nun der

pflicht bleibt, auch für die Besteuerung in Betracht. Wird aber die
,Steuer auf den Pächter abA'cwälzt, wie das in der Inschrift bei DS' Il
8a4, 26 gescbieht, so wird natiirlich der Pächter mit dem ganzen Voll­
ertrage herangezogen. Das war aber gewöhnlich nicht der Fall, weil

'es hier besonders stipuliert wird. Das Vermögen wird, wie wir sehen
werden, 'für die Besteuerung zu dem Zwölffachen des Jahresertrages
angesetzt. Damit stimmt es nun auch, wenn bei bai. Xl 42' ein Besitz­
tum im Werte von 185 Minen 15 Min. Pacht trägt (denn 185/12 = 155/ 12);

und wenn bei DS Il 834 eine Werkstatt mit zugehörigen Gebäulich-
'keiten im Werte von 7 Min. nur 54 Drachmen Pacht trägt, während

'/00/12 = 581/ s Dr. ist" so ist der Minderertrag daraus zu erklären, dass
der Pächter (Z. 15) zur Instandsetzung der reparaturbedürftigen Gebiu­
lichkeiten verpflichtet wird.

I Plut. Sol. 23. Aber ,auch bei ibm (K. 18) bildet das Fundament
der solonischen Verfassung der Grundbesitz. Dagegen behauptet B.
Keil aaO. 68 ohne Grund, dass Solon schon das gesamte Vermögen,
bewegliches und unbewegliches, und zwar in Geld eingeschätzt habe.
Deun Arist. StA. 13, 2, 'das er dafür anführt, beweist das Gegenteil von
dem, was es beweisen soll. Wenn nämli~h die Demiurgen, die nicht
zu den Grundbesitzern gehörten, 5S0, also 14 Jahre nach Solons Gesetz­
gebung, Anteil am Archontat erhielten, so ist das wie die ganze Ein­
richtung dt'r zehn Archonten etwas Naues, das früher nicht bestanden
hat.. Und wenn K. meint, der Name 1fEVTaKOOIO/.1€lll/.1VOI passe nur für
dieEllpa und stamme deshalb aus einer früheren Zeit, wo diese allein
gerechnet wurden, so' ist das bei allen drei Namen der Fall, und
1fEVTaKOOIO/.1ebl/-lVÖI passt noch viel weniger auf die Geldeinschätzung ;
es müsste 1fEVTaKOoI6bpaX/.1ol heissen. Benennungen a potiori aber hat
es immer gegeben. Auch wir gebrauchen Millionär nicht bloss von dem,

.der eine Million in Geld, sondern der überhaupt ein gleichwertiges
-Vermögen besitzt. Unser Millionär mochte zu Solons Zp,it ein 1fEVTa·

•



Die dqlpopa und ihre Reform 397

Jabresertrag der ersten Klasse 500 Scbeffel = 500 Drachmen be­
trug, das Vermögen aber nach seiner Schätzung 1 Talent =
6000 Dr., so bat er dieses als das Zwölffache von jenem an­
genommen.. Bei der ersten Klasse wurde natürlicb das ganze
Vermögen zur Steuer berangezogen, mit dt'r zweiten aber· tritt
die Abstufung· ein. Statt 12 X 30(}= 3600 Dt.wird 1/2 Tal.·
= 3000 Dr. in Anschlag gebracht und bei der dritten statt
12 X 200 = 2400 Dr., 10 Minen = 1000 Dr. Wäbrend also die
Vermögen sich verhalten wie 5: 3 : 2, verbalten sich die Steuer­
kapitale wie 5 : 21/ 2 : 5/ 6 oder wie 1 : 1/2 : 1/6, Zugleicb ergibt sicb,
da·ss die zweite Klasse %, die dritte 5/12 ihres Vermögens ver­
stenerte und dass diese doppelt so sellf begünstigt war wie
jene. . Die unter der dritten Klasse stehenden Vermögen waren
steuerfrei. Im Gegensatze dazu bezeicbnen wir die. Vermögen
(nicht die Steuerkapitaie) dcr drei ersten Klassen als steuer­
pflichtig.

Solon hat nun zwar den Grundbesitz allein als Massstab
des Vermögens genommen j aber da schon zu seiner Zeit be­
trächtliche :0 Anfänge der Geld wirtschaft vorhanden waren, so
musste das bewegliche ~ermögen imm~r mehr. und mehr an Be­
deutung gewinnen, und t's kann gar nicht lange gedauert
haben, bis t. man aucb dieses mit in Anschlag zu bringen

~ sich genötig:t sah. Dass das gescheben ist, wissen wir; wann,
ist nicht überliefert. Vielleicht ist da~ scbon bei den Reformen
cles Kleisthenes' 507, also· 8i Jahre später, eingetreten, der die
Naukrarien aufgeboben hat, die ja auch Steuerbezirke waren 1.

Als nun ~ 28 die etq>opa als aussllrordentliche Steuer
wieder aufkam, hat man die frübere Art des Anschlage bei,
behalten. Denn die solonischl' Steuerordnung wird obne Zeit­
beschränkung ak ncb·en der Klasseneinteilung bestehend angeführt,

. KOOIOJ.lEblf.lVO~ sein. Auch zeugte noch in späterer Zeit der Umstand,
das8 Strategen und öffentliche Redner Grundbesitzer sein mU8sten, von
einer urspriinglichen Bevorzugung des,·Grundbesitzes in Solons Ver­
fassung. - Umgekehrt hat Beloch im Herm~s XX 245 .behauptet, Solon
habe überhaupt keine Steuer ,in Geld, sondern nur in, natum eingllführt,
weil noch Peisistratos und seine Söhne nach Thuk. VI 54, 5 elKooTi)v
f.l6vov ,rpaoo6f.levo1 TUlV ·f1YVOf.lEVWV das 'Zwanzigstel in Naturalleistung
erhoben hätten. Allein yiyveo9al kann von jedem Ertrage gesagt werden
(so Dem. XVIII 104 und vom Pacht- und Zinsvertrage bai, XI 42), und
auch vom Fruchtertrage kann man die Steuern· in Geld bezahlcn.

Hesych. vauKAapOl (slatt vauKpapol) . . . OITIVe~ dq>' EKlioTfJ~'

xwpa~ Ta~ elolpopa<; EHAeyov, üOTepov~E' bflf.lqpxo1 'EKA!i9'l0av.
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hat also ebenso lange bestanden wie diese, die Thuk. ur 16, 1

auch gerade beim lesbischen Aufstande erwähnt, und von einer
andern, die es gegeben habe, wissen wir nichts. Man hat sie

beibehalten, obgleich sie bei der Bedeutnng, die damals das be­
wegliche Vermögen gewonnen hatte, nicht mel11' passte. DaR
lässt sich aUR blosser Vorliebe fiir das Herkömmliclle. allein
kaum erklären und muss seinen besondern Grund gehabt haben,
und der lässt sich wohl noch auffinden. Bei dem raschen Auf.

schwunge, den Handel und Verkehr schon früher; besonders aher
seit der Begriindung der Seeherrschaft 476 genommen hatten,
musste im Verhältnis dazu auch die Geldprägung zunehmen und
mit der Vermehrung und dem schnelleren Umlaufe des Geldes
aucll das Sinken seines Preises. 'ViI' werden kaum übertreiben,
wenn wir annehmen, dass der Kaufwert des Geldes gegen Solons
Zeit auf mindestenR ein Drittel gesunken war. Die melll' aristo­
Jooatisch gesinnten Grundbesitzer aber waren für die Seeherrschaft
nicM so sehr eingenommen wie die demokratisclle Handel und
Gewerbe treibende BevöJlterung und daher für Aufwendungen,
die gemacht werden !lollten, um sie aufrecht zu erhalten, nicht so
leicht zu gewinnen, zumal auch daR attische Land wegen seiner
Rodenbeschaffenheit nicht zu den ergiebigsten gehörte und also we­
niger tragfähig wal'. Man hat also die Massregel gegenüber den
Interessen und Neigungen der Grundbesitzer dadurch durchgesetzt,
rIasR man ihnen eine ausRerordentliche Bevorzugung einräumte.
Der Wert des Grundbesitzes hatte sich seit Solons Zeit ent­
sprechend dem Sinlten des Geldwertes verdreifacht, wurde also
nun, da man den solonischen MasRstab beibehielt, nur zu einem
Drittel seines Wertes veranschlagt, während das be,,.egliche Ver­
rtlögen zu seinem vollen Werte angesetzt wurde. Die Steuern
also wurden herabgesetzt nicht nur für die niedel'll Klassen,
sondern daneben und in ganz besonderem Masse auch noch für

den Grund besitz.
Es ist nun nicht anzunehmen, dass innerhalb jeder Klasse

auch bei höherem Vermögen derselbe Ansatz gegolten habe,
sonder-li wir haben hier nur die Grundstufen, die bei höherem

Vermögen -für die Veranlagung stufen weise erhöht wurden. Wir
werden finden, dass das später jedesmal um 11t2 des Vermögens,
also um die Jahreseinnahme geschah; das wird also auch früher
so gewesen sein. Also stieg der Ansatz rIes Vermögens bei der
ersten Klasse um je 500, bei der zweiten um je 300, bei der
dritten um je 200 Dr. Es ergaben sich daraus Hit' die zweite
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Klasse sieben Stufen; denn da der Abstand von der ersten

24000 Dr. betrug, so war mit. acht Stufen die erste lUasse er­

reicht; für die zweite aber fünf Stufen, da bei dem .Abstande

von 1200 Dr. mit sechs Stufen die zweite Klasse erreicht war.

Der ausserordentlichen Ei(Tlpopa unterlagen aber lIicht nur

die Bürger,sond~rn auch die Metoiken. Es wal' am einfachsten

und lag am nächsten die für jene bestehende Art der Veran­

lagung auch auf sie anzuwenden,. und dass es bei ihnen anders

gewesen sei, dafür findet sich keine Andeutung 1. Fiir die

Gleichheit des Verfahrens spricht auch, dass sie in späterer Zeit

ebenso in Steuerverbände (O'uf..lI..lOPICll) eingeteilt waren wie die
Bürger. Sie waren ohnehin schon dadurch im Nachteile, dass sie,

abgesehen von dem Ausnahmefalle der ElKTIlO'I<;;, keinen Grund­

besitz erwerben und also auch an dessen Begünstigung keinl::n

Anteil haben konnten.

Die Handlung des Schiitzens wird durch das Medium

T1f..lii0'8at = sich schätzen, bezeiclll1et (Dem. XXVIII 7, 8, il),
war also Selbsteinscllätzung, wobei nat.iirlich eine Kontrolle der

beziiglir.hen. Behörde möglich war, als welche wir hier die Stra·

tegen anzusehen habeu" unter deren Jurisdikt.ion alle die E10'q>opa
bet.reffenden .A ngelegenheiten stunden 2.

Was"die Zahlungsfrist betrifft, so wird man sie wohl nach

Analogie der gewöhnlichen Zoll pachten angeordnet haben; dann
wurde sie terminweise in jeder Prytanie bis zur neunten ge­
leistet 3. "Val' sie am Endtermine nicht erfolgt, so wurde,

wie bei Staatsschulden überhaupt4, die Schuld verdoppelt nnd aUll

dem Vermögen des Schuldners eingezogen, und er seI bel' konnte

in Gewahrsam genommen werdenD. Wenn bedeutende Riick­

stiinde sich ergeben hatten, konnten auch besondere Kommissionen
zur Eintreibung von Steuern gewählt werden 6.

1 Wenn nach DS I 187, on es zu den Vorteilen der fsot.elie gehört
Tae; €loqJOpae; €Icrq>ep€lv ~€T" A9TJvaiwv. so heisst das nicht, dass sie sonst
bd der €Icrq>opa anders behandelt worden wären wie die Bürger, sondern
dass sie ausser den dieseu auferlegten Steuem keine andern zu zahlen
brauchteu, also befreit waren vom ~€ToiKIOV und den Tek11 Ta ~v Ti:!
uyoPI1 (Böekh Sth. sI 4.04).

2 Schömalln-Lipsius, Der attische Prozess 121.
8 Arist. StA. 47, 3. (Dem.) LIX 27.
4 (Dem.) LIX 7.
5 lIem. XXII 77. Lys. XXIX 9. Dl'm. XXII M. [,n. XXIV 1ri!).
o So die f\:ummission der 7:1"1111, deren Vorsitzendel· Alldrotion

war, bei !JeJll. XXI \" Hi!, 19!J. XXll 4~. ".17. GO. G2.
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Da die €l<Hpopa keine dauernde, sondern eine ausfierordent­

licbe einmalige Abgabe war, so war für sie jedeslDal ein Rats­

und VoJl<sbescbluss, ein 1jJ~q>\{rlla, erforderlich 1. In Kriegszeiten

musste eine solche natürlich sehr oft notwendig werden, und so

wird sie schon in den 424 aufgeführten Rittern des Aristophanes

924 wie eine hergebrachte Einrichtung erwähnt. '

Sie wurde festgesetzt nach Teilen des für sie veranschlagten

Vermögens (Tilll11la); so wird bei Dem. XI V 27 eine ~KaTO(}T~,, , .
lTEVTr\KO(}Tll, hwhEKaTI1 genannt.

"Vir können nun zu der Reform der ausserordentlichen

Vermögenssteuer iibergehen, die unter dem Archon Nausinikos

378/77 eingetreten ist 2. Unter demselben Archon· kam der

zweite Seebund zustande, und es ist anzuuehmen, dass gerade

infolgedessen besondere Anforderungen an den Staat gestellt

wurden, zumal Athen damals auch, im Begriffe stand mit seinen

Bunrlesgenossen in den thebanischen Krieg einzutreten. Hier

kommt nun zunächst folgende Stelle in Frage: Dem. XXVII 9

1 Dem. XXIV 2fl. Von einer für mehrere Jahre beschlossenen
eiocpopa fiudet sich kein Beispiel. Denn die bei DS I 187, 13-18 24
Jahre hintereinander entrichteten sind freiwillige Beiträge EKOVTW"
€IocpepoYTwv (Dem. XIV 28), 1mb6ow; (Dem. XXI 161. XVIII 171).

2 Dies stützt sich auf Dem. XXII 44 u/.flv napa Ta~ elocpopa~

Ta<; dm) NauolviKOU ... ~Uell,lJ..laTETTapa Kai bEKa lOT! Ta~avTa. Man hat
sehr überflüssigerweise an dieser Stelle herumgedeutet und sogar die
Richtigkeit ihrer Ueberlieferung hezweifelt. Die Bedeutung von napa
zeigt Dem. XX 32 napa I..lEv Ta<; TplaKOVTa I..luplaba~ I..lupiou<; bibwol
I..lebil..lvou~ ~I..l"iv = auf 300000 gibt er uns 10000 Scheffel. Also hier
= auf die €Iocpopai s~it Nausinik()s kommt ein Fehlbetrag von 14 Tal.
Denn dm) NaUIJlviKOU bnn nicht anders erklärt werden als wie DS I
187, 17 dno 0eI..lIOTOKAEOU<; apxoYTo<;, und apxovTo~ fchlt hier, w('il es
bei dcr allgemein bekannten Sache selbstverständlich war. Zugleich
sieht man daraus, dass mehrere Erhebungen der eloqlOpa gemeint sind;
denn von einer mUsste es KaTa NauolvlKOV = nach (der Anordnung
des) N. heissen. Es fragt sich nur, warum Demosthenes es überhaupt
beigefügt hat. Das muss einen besonderen Grund haben; sonst hätte
es ja gcnügt den Fehlbetrag an sich zu bezeichnen. Das aber kann
kein anderer sein, als dass unter Nausinikos eine neue Art der elocpopa
eingefiihrt wurde uud deshalb die frühern Rückstände nicht mehr in
Betracht kamen Das wird bestätigt dadurch, dass nach Harpokr. u.
oUl..ll..lopia nnter Nausinikos auch für die Erhebung der elo'Popci die
Steuerverbände eingerichtet wurden. Es muss also die neue Art die­
selbe sein, die wir auch SOllSt neben den Symmorien bei Demosthenes
vorfinden.
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b~}'ov IJEV TOIVUV Kai EK T01hwv E<YTI TO TT}.ileo~ Tfj~ (lu<Yla~.

TTEvTEKalbEKa Ta}.UVTWV Tap Tp(a Ta}.avTCX TllJllI..la· TaUT1,v (0\
ETTITporr01) ~tlouv Ei<Yq:H~PJElV T~V d<YqJopav. Hier entspricht

also einem Vermögen von 1[. Tal. ein' T11JIlI..la von 3 TaL, oder

,einem Vermögen von 5 Tal. ein T1IJfJIJa von 1 TaL, d. 11. daR

friihere Vermögen der ersten Klasse, das damals zugleich TilJlll..la
.war, weil nach ihm die Steuer herechnet wurde J. Hier wird

aber nicht nach dem Vermögen, sondern nach einem Fiinftel des­

selben gerechnet, und deshalb ist nnn Vermögen und T1IJfJIla
verschieden. Dieses kann aber nicllt das sein, was als Steuer

gezahlt wird; denn als d<YqJopa sind fUr DemostJleneR wäJ1l'end

seiner UnmÜndigkeit 18 Min. gezahlt worden (Dem. XXVII 37),
was nur 1/10 von 3 Tal. ausmacht 2• Es kann daher TaUTfJV

1 Es passt nicht, dass Böckh. Sth. I GOI dieses TiflYlfllX als Steuer­
kapital bezeichnet. Denn vor Nansinikos gilt ihm als Steuerlml'itat
das abgestufte Vermögen (I fiS7), hier aber ist T1flYlfllX nicht das abge­
st.ufte Vermögen, sondern I/,; desselben. Der Name ist beibehalten,
weil hier der Schatzungsanschlag- sich mit dem deckt, was frUher da8
Vermögen war. Deshalb verstehe ich nnter TiflYlfllX vor Nausinikos
das Vermögen, das geschätzt wird, nach Nausinikos das Fünftel des­
selben, und u~t.erscheide von beiden das St.euel'kapital, wonach die Ah­
stufung berechnet wird.

2 Ohnc allen Grund sieht Beloch im Herm. XX 254 die 15 Tal.
als Vermögen der gesammten ::lYll1morie an. Das ist durch nichts an­
gedeutet, und das~ es sein eigenes ist, sagt Dcmosthenes selbst XXIX 59
mit den Worten 1TEVTEKUibEKU TUhaVTwv oucriuc; flOI KUTUhElcpSEicr11C;.
Ebenso unbegrUudet ist es, dass für die Symmorie nur das bewegliche
Vermögeil eingeschätzt ,vorden sei. Ilenn Demosthenes zählt XXVII 10
unter den Vermögensobjekten, nach denen die VormUnder fiir die
Symmorie sein Vermögen von 15 Tal. taxiert hätten, auch das Haus
auf; Hausbesitz ist aber Grundbesitr., und dass er ebenso wie jeder
anderc in der Symmorie steuerte, ist auch aus Dem. XXVIII S zu ersehen.
Auch ändert an der Tatsache, dass die VormUnder so das Vel;mögen
taxiert hatten, und dem daraus gezogenen Schlusse nicht das Mindeste
der Umstand, dass Demosthenes bei seiner Spezifizierung- der einzelncn
Vermögensobjekte nur gegen 14 Tal. herausbringt (XXVII 11; vgl. 4)·
Die Vormünder baben es entweder etwas Ubertaxiert, oder, was wahr­
scheinlicher ist, Demosthenes hat nicht bis ins I\leinste alles ausfindig
gemacht (er war beim Tode des Vaters erst 7 Jahre alt), und Cl'

sagt ja auch selbst XXVII 41. 44, dass jene den Vermögenbcstand zn
verdunkeln suchteu. Noch weniger kann dagegen in Betracht kommen,
dass nach XXVII 62 die VormUnder später die Sache so zn drchen
suchten, als ob die Hinterlassenschaft blossfi Tal. betragen habe.

Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. LXVII. 27
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Ei<J<pEpUV T~V EI<J<p0puv uiclJt bedeuten t1ie~e Steuer zahlen, sonilern
muss beissen ilie bezügliclle oder hiervon die Steiler zahlen I.

Ferner Iiomn,en in Betracht Dem. XXVlJ? Eie;; yap T~V <Ju/l­
/lopiuv unEp E/lOU <JUVETUtUVTO KUTa Tae;; nEVH KUt', EiKO<J\ /lviie;;
mVTUKO<Jiue;; hpUX/lae;; Ei<J<pEPEIV XXVl1l 4 OUK Eni /l\Kpoi<; T1/l~'

llu<J\V, an' ETI\ T11AIKO\JTOIe;; W<JTE KUTa Ta<; TIEVn Kui EIKO<J\ /lvii<;
TIEVTUKO<Jiue;; (hpaX/lo.e;;) d<J<pEPUV und abgekürz!.XXIX 59 unEp
Tlulhoe;; OVTO<; E/lOU TIEVH /lviie;; (= nEvTUKO<Jiue;; hpuX/lae;;) <JUVE­
TuEuT' El<Jlpepuv. Aus der zweiten Stelle ergibt sich, dass eine
Bestimmung der T\/l~/lUTU gegeben wird. Nun ist es aber un­
möglicll das so zu verstellen, dass von je 25 Min. 5 Minen
Steuern gezahlt worden seien, d. h. 1/ = 20% ; das wäre unerhört
und ist auch, wie wir ~elH'n werden, nie vorgekoDlmen, sondern
es llODlmen auf je 25 :Min. Vermögen 5 Min. Ti/lTJ/lU. Wie also oben
TUUTTJV Ei<J<pEpEiV T~V Ei<J<p0puv beiset davon die Steuer zahlen, so
heisst auch hier nEvTuKo<Jiu<; hpUXlla<; (nEvTE /lviie;;) Ei<J<pEPEIV
\ on 500 Ur. (51l'Iin.) die Steuer zahlen. Es ist. eine abgekUrztc
Ausdrucksweise 2. Es kommen also auf je 25 Min. Vermögen
!J Min. Schatzungsanscb lag; daller wurde auch ilas Vermögen fUr
die Einsr.llätzung stufenweise um je 25 Min. und dementsprechen<l
elas Ti/lTJ/lu um 5 Min. erhöht. Da wir nun ein Vermögen yon
5 Tal. als Grundstufe für die erste Klasse ansehen mÜ8sen,
da ihre frühPl'e Grundstufe nun zu~ TI/lTJ/lU geworden ist, so er­
gibt sich fUr Demosthenes, dessen Vermögen um 10 Tal. =
600 Min die Grundst.ufe überst.eigt, 24 X 25 1llin. = 600 Min.
= 10 Tal. nllr1 als Ti/lTJ/lu 24 X 5 = 120 Min. = 2 Ta1. Zählt
m,ln elie~e 7.n der Grundstufe von 5 Tal. unr.! ihrem Ti/lTJ/lu von
I Tal. hinzlI, so erhält man als Vermögen 15 Ta1., als Ti/lTJ/lu
R Tal. Die 25 Min. aber, um die das Vermögen stufenweise
steigt, sind lil2 des Grundvermögens \on 5 Tal. = 300 Min.,

1 Da7.u vgl. Dem. XXVII 8 TaUTTjV TYjV lJapTupiav = vorher TO\1TWV
lJapTUpa~ X\'1 11 R3 TOOTO TO 1jIT]q>lolJa = deu Volksbrschlu6s darüber UIll]

ebeuso ~17 TaUTa Ta IjITjq>iO~laTa. Auch lateinisch kann haec occHsio
hcissen die Gelegenhei. dazu, haec oratio ,]je Rede darübt>r, hoc desi­
derium das Verlangen darnach.

2 Gerade ~o bei Dem. II 24 Ta UJ.lETEP' aUTüN dVTj~iOKETE Eloq>EfloVTE~

= ihr wandtet elIei' Vermögen auf, indem ihr davon steuertet, XXIV 111
T4J CllTE1PTjKOTI Ta ~auToO XPT]lJaT' Eloq>EpOVTI = das miide wal" von
seillr!ll Gelde 7.U struern. Dahel' auch Harpoh. n, TilJTjlJa - TO ~K Til~

ouoia~ Eloq)EP6~IEVOV TiIJ11IJa = das Ti~ITjlJa, wonach aus dem Vermögen
gesteuert wird.
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also dem solonischen Ansatze gemäss gleich dem Jahresein­

kommen 1.

W eun nun die Besteuerung in der ersten Klasse umgestaltet

wurde, so kann es bei den bei den andern nicht beim alten geblieben

sein, sondern es muss aucl) bei ihnen die entsprechende Um­

bildung stattgefunden haben 2. Das wird ja auch dadurch an­

gedeutet, dass bei Dem. XXVII 7, XXVIII 4 die Zugehöriglieit

zu den Höchstbesteuerten nicht durch das Vermögen oder dns

Ti/lTJ/lCl, sondern durch das Verhältnis beider bestimmt wird.

Dieses muss also bei den andern Vermögensklassen entRprecl)end

verscl)ieden gewesen Rein. Wenn nun das Grundvermögen der

ersten Klasse Il Tal. betrug, so kamen auf die zweite 3 und nuf

die dritte 2 Tal., und als T1J.l~/laTa erhalten wir 1 Tal. 36 Min.

24 Min. Nun stiegen die Grundyermögen i.nnerhalb jeder !{laRse

stufenweise um 1/12 desselben, also um 25: 15: 10 Min. unu

dementsprechend die T11l~llaTa um 5: 3 : 2 Min. Das TI/lTJlla
überhaupt ist also nach Nausinikos dasselbe geblieben wie frUher,

obgleich das Vermögen das FtiJ.ffache betrug a. Wie das TillTJ/la
muss abet aucl) die damit verbundene Steuerabstufung geblieben

sein. Nach wie vor. verhielten sich die T1/-l~/-laTa wie 5 : 3 : 2,

1 lIeloch, der ohne allen Grund, wie wh- sahen, die 15 Tal. für
das Vermögen der Symmorie hält, sieht in den 25 Minen aaO. 255 1/00
dieses Vermögens, und auf je 25 dieser Minen als Eialpopa seien fiir
Demosthenes 5 Minen gezahlt worden; sein Vermögen babe sich ·also
auf 1/5 des Vermögens der Symmorie helaufen j das sind also B Tal.
Diese Meinung bedarf wegen ihrer falschen Vorausset7.ung keiner weitern
Widerlegung, z.umal auch M. Frällkel in den Anmerkungen zu Böckhs
Sth. 12\ schon das Nötige darüber gesagt hat. Wenn er im Anschlusse
darao die Steuerabstufung bei der ersten Erhebung der ausserordentlichcn
Eialpopci eingerichtet sein lässt, so ist das eine Annahme, die völlig in der
Luft scbwebt. Wir haben schon im Anfangc unserer Besprechung gezeigt,
dass sie sich von der solonischen Klasseneinteilung nicht trenoen lässt.

~ Mit Unrecht hat Böckh das Fortbestehen der Vermögensklassen
in der spätern Zeit bezweifelt. Das Gegenteil bezeug-t. Arist. StA. 47, I :
K}.'1POÜTUI ••. {K 1t€VTUKOGlO~€bi~vwv KUTU TOV :L6kwvo<; v6~ov, unu
die zweite l{lasse erwähnt lsai. VII 39. D'lss Demosthenes den solonischen
Namen für die erste Klasse nicht gebraur:ht, beruht darauf, dass sie
damals nicht 500, sOlIdern 5xfJOO DI'. Einkommen hatten und dass el' es
vorzieht, wo es sich gera~e um den Geldwert seines Vcrmögells handelt,
eine sachgemässe statt der althergebrachten Bezeichllung" zn gcbrauchen.

a Auch Plat. Ges. 9;>5e braucht das Wort in dem 7.U der Zeit"
wo er schrieh, üblichen Sinl'ei denn cine besondere Bestimmung dess"lbcn
giht er nicht. .
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uagegen die abgestuften Steuerkapitale ,,"ie 5; 21/ 2 : 5/0 oder wie

1 : 1/2:1/0. Denn daRs bei der Neuordnnng die Abstufung nicht

abgeschafft wUl'lle, vcrsteht sir.h von selbsti das wUrden die

minder begüterten Klassen nicht zngegehen haben. 'Wir haben aber

·aucll noch eine Angabe, die darauf hindeutet, bei Dem. XXII 61

hOUhOV ECPll (Alldrotion) Kai fK hOUhWV ElVai KaI-TrpOlJI1KElV alJT4J
TO EKTOV JlEpO<;' Ei<YCPEPElV JlE:ra TWV JlEToiKWV. Man hat das so

verstanden, als ob den Metoiken 1/0 des ganzen Steuerbetrags

zugewiesen worden sei. Da sie aber der am meisten f1uktnierende

Teil der Bevölkerung waren, so war es gerade bei ihnen am

wenigRten angebracht, einen festen Anteil für sie ein fUr allemal

zu bestimmen j natiirlieh vielmehr war es, dass es für sie ebenso

eine feste Norm fUr die Steuererhebung gab wie bei den BUrgern ;

dann ergab sich ihr Anteil aus dieser und dem zu erhebenden

Verlllögensteile und l\Onnte nic!Jt vorher festgesetzt werden.

Ausserdem wären sie, die damals nieht viel weniger als 1/3 der

freien Bevölkerung ausmachten l , vor den Biirgern sehr bec

gUn8tigt worden, was nicht wahrscheinlich ist. Es gab nämlich

unter ihnen manche wo111ha bende und sogar reiche Leute, wie

z. TI. der Redner Lysias. Dass die Zoll pächter unter ihnen, die

Getreidehändler, die durch Isotelie aURgezeichneten, die Leturgien

lcistenden, sir.h zn freiwilligen Beiträgen (fmhO<Yw;;) anhietenden

mehr aIR mittelmässig hegütert waren, liegt auf der Hand. So

lwnn ich es auch Böckh (I C,25) nicht glauben, dass der grösste

Teil arm geweRen sei 2. Tagelöhner ohne alles Vermögen

werden sich wenige in Athen niedergelassen haben; denn die

gemeine Arbeit wurde durchweg von Sklaven verrichtet. Es

w('nlen vielmehr meistens Leute gewesen sein, die in der Haupt­

stadt der lfi'lustrie und des Welthandels als Gewerh- und

H andeltreibcnde ihren Unterhalt und Gewinn suchten. Dazu

mussten sie schon etwas Kapital mitbringen; je mehr es war,

desto meIn Gewinn war zu hoffen. Da sie nun betriebsam

waren und (lurch die mannigfaehen Abhaltungen der Bi.irger in

ihrer Erwerbstätigkeit nicht gestört wurden, so mögen manche

von ihnen zu einem nicht un betrKchtlic:heu Vermögen gelangt

sein. Es ist also kaum glaublich, dass sie nur 1/0 der Steuer

1 Nach Ath. VI 272c Immen etwa 12 Jahre nach Demosthcnes .
Tod auf ~tOOO Hiirger 10000 Metoikcn.

2 Ich finclc uafiir nirgends ein AI1?:eichen j denn TOU~ T((~c.C11rwpou~

J.leToiKou~ Dem. XXII 54 bezicht sich nur allf dic von Audrotion miss­
handelten.
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entrichteten. Noch eins kommt hinzu. Anclrotion verunglimpft
den Mann. Nun liegt zwar eine Herabwürdigung darin, dass er

ein gewesener Sklave warj aber dass er mit den übrigen Me­

toil,en seine Steuern zahlt, kann ihn nicht heruntersetzeIl. Die
Sache erklärt sich ganz einfach. Da man die Abstufung der
Steuerkapitale, die sich verhielten wie 1: 1/2 : 1/6 von oben nach
unten rechnete, so konnte man das der zweiten I\lasse als
fl~Il<JU f..lEpO<;, das der dritten als EKTOV f..lEpO<; von d~m der ersten
bezeichnfln. Es wird dem Manne also der Vorwurf gemacht, dass
er Sklave gewesen sei und nun gebiihrendermassen zur niedrigsten
Steuerklasse der Metoiken gehöre. :rtran sieht also daraus, dass

die angesehenen Metoiken ihrem Vermögen nach mit den höhern
Bürgerklassen' auf einer Linie standen, zugleich aber auch, dass

die Abstufung noch bestand und auch fiir die l\fetoiken galt und
dass das ganze Steuersystem für alle Steuerzahler ein einheit­
liches war. Obgleich also die Metoiken nicht in die Vermögens­
klassen der Bürger eingeordnet waren, wurden sie doch in
gleichem Masse besteuert, wie sie auch ebenso wie diese ZU111

Zwecke der Steuerhebung in Symmorien eingeteilt waren.
Nun erhebt sich 'l\ber die Frage, zu welchem Zwecke die

neue Ord,pung diente, vor allem, welchen Sinn es hat, dass nicht
das ganze Vermögen, ,sondern nur der fünfte Teil veranschlagt
wurde. Nach nöckh (I 605) wäre eine umgekehrte Abstufung
von unten nach oben eingefiihrt worden und der fiinfte Teil sei
für die erste Klasse das Steuerkapital. Das wäre eine Um­
drehung des frühem Systems, die gar nicht wahrscheinlich ist;

vielmehr haben wir gefunden, !lass auch durch die neue Onl­
nung die alte unverändert als Fiinftel hindurchgeht, Auch

wäre damit die solonische Bestimmung verlassen woruen, wonach
bei der ersten' Klasse das Vermögen selbst als Steuerkapital
dient, und dass dies aufgegeben worden sei, wird weder bei

Pollux noch sonst irgendwo angedeutet. An Böckh sich teilweise
anschliessend meint Lipsius t, die Vermögen seien zur Erhebung
der El<JqJopa nur zu einem gewissen Prozentsatze einge~chätztworden,
über den es nicht hätte herangezogen werden diirfen, bei den

Höchstbesteuerten durchschnittlich 20 %j das sei das TIWIf..lU des
Demosthenes gewesen. Dass das Vermögen fiil' die Berechnung
der Steuer zu 1/5 oder 20 % angesetzt wnrde, ist richtig; aber

dass der grösste Teil unbestellel't geblieben sei, ist gar nicht an-

1 Scbömaull:Lipsius Gl'iech. AHth. J 497.
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zunehmen; denn dann hätte man den besteuerten Teil, um dem

jeweiligen Bedürfnisse zu genügen, um so stärker heranziehen

miissen. Es zeigt abcr auch Dem. XXVIII7 c:puivE<J8E ...
oub€ Tuura drroc:puivoVTE~ Et WV Tl/ll)crU/lEVOI T<X~ EicrqJOpa~

EicrEC:PEPETE das Gegenteil; denn Tuura bezeichnet hier das Ver­

mögen, und aus diesem leisten sie die Steuern. Dasselbe bezeugt.

Harpokr. u. TiWI/lU, indem er rlicses als EK T~~ oucriu~ Elcr­
c:pEPO/lEVOV bezeichnet. 'ViI' miissen UIlS also nach einer andern

Erklärnng ulllsehen. Die solonischen Wertmasse waren bisher

für die Elcrc:popa festgeh~lten worden, obwohl sie längst nicht

mehr zeitgemäss waren. Es ist sicher nicht Ühertrieben an·

zunehmen, dass damals gegen Solons Zeit der Geld wert auf 1/5
gesunt,en und die Preise auf daR Fünffache gestiegen waren. Denn von

l::lolon bis Nausinikos waren es 216 Jahre und unter diesen war nament­

lich das letzte Jahrhundert seit der Stiftung des Seebundes 476 eine

Zeit eines ungemein raschen wirtschaftlichen Aufschwungs 1. In­

folgedessen hatte also die solonische Drachme gegen damals den

Kaufwert von 5 Drachmen, und demgemäss waren denn auch nach

Dem. XXXIV 39 die Getreidepreise auf 5 Drachmen für den Scheffel

gestiegen. Diesen Wert setzte man nun zur Vermögensbr.stimmung

ein und die bezüglichen Ansätze wurden auf das Fünffache er­

höht. Dazu hm noch ein anderes. Bei rler ersten Anordnung

derausserordentIichen Vermögenssteuer hatte man den solonischen

Massstab einfach übernommen, obne Rücl\sicbt auf die geänderten

WertverhältnisRe. Da die Bodenwerte aber mindestenR auf das

Dreifache gestiegen waren, RO wurde der Grunrlbesitz ganz un­

vr.rhältnismässig begünstigt. Seit dem Anfange des peloponne­

sischen lÜ'ieges aber hatte das bewegliche Vermögen immer mehr

zugenommen nnd dem Grunilbesitze gegenüber eine Belleutung­

erlangt, die eine Gleichstellung mit diesem gebieteriseh verlangte.

Indem man nun die solonischen Ansätze, die zu ihrer Zeit dem

wirklichen Werte des UD beweglichen unrl beweglichen Vermögens

entsprachen, fünfmal nahm und dadurch zu llem gegenwärtigen

Werte erhöhte, hat man zugleich die Werteinheit zwischen den

beiden Vermögensartell wieder hergestellt. In demselben Masse

aber, wie die Ansätze der drei Vermögensklassen erhöht wurden,

1 So schätzt auch Böckh 16. 78. Das bedeutet noch läLlgst keine
Preissteigeruug, wie wir sie in den letzten 50 Jahren infolge unserer
wirtschaftlichen Entwicklung erfa.hren haben, wo die Lebensmittel auf
das Zwei- bis Dreifache und demgemäss auch die Arbeitslöhne ge-
stiegen sind. .
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ä.nderte sich auch die Steuerfreiheit.: sie begann nun nicht mehr mit
dem Vermögen unter 24, sondern mit dem unter 120 Min. 1 Zugleich

aber wurde durch den Ausfall des grössern steuerfreien Teiles die

vorhergehende Unterschätzl1ng des Grundbesitzes ausgeglichen.
Nun kann man sagen: das erklärt nur die flinffachen An·

sät.ze, aber nicht den besondem Schatzungsanschlag, das TiJ.!IlJ.!U j

man hätte ja ebensogut das wirkliche Vermögen nach den ge­

setzlichen Bestimmungen dem gegebenen Verhältnisse entsprechend
veranschlagen l,önnen wie das Fünftel, und das wäre auf das­

selbe hinausgekommen. Das ist in der Tat der Fall; aber es wllr
bequemer die ll.lte Art der Berechnung. auf die man einmal ein­
geübt war, so wie sie war, bestehen zu lassen, indem man von

dem Vermögen ein Fünftel und den zu .erhebenden Vermögensteil

dementsprechend fi.infmal nallm j dann blieb das Steuerergebnis

dasselbe, und man konnte das hergebrachte Verfahren in allen
Einzelheiten ohne Weiteres nach wie vor anwenden. So wurde
denn bei gleichem Vermögen aus 1/100 desselben 1/20 , aus der
EKUTOO'T1i eine EIKoO'T~, und eil war 1/20 von 1 Tal. = 60 Min.
ebensoviel wie 1/100 von 5 Tal. = 300 Min. Das Wesentliche' an
der Reform war also die Einführung des herrschenden Geldwertes,
der be~ondere Schatzungsanschlag diente nur der Steuerberech­
nnng und hatte insofern bloss formale Bedeutung. Davon ah­
gesehen, ist Solons Anordnung vollständig beibehalten worden.

Es sind uns nun noch eilJige Tatsachen über das aUillche
Volksvermögen und die Erträge der Vermögenssteuer überliefert,
an denen wir die Probe auf die vorgetragene Ansicht machen

können. Zunächst kommen zwei allgemeine Angaben in Betracht,

und zwar zuerst Dem. Xl V 19 Ta TiJ.!Il/.lU EO'Tl Ta Tijc; xwpUC;
E~UKIO'XIAiwv TUAUVTWV. Das bezieht pich offenbar nicht auf
ein bestimmtes Jahr, sondern bezeichnet den Durchschnittsbetrag
in runder Summe. Das ganze steuerpflichtige Vermögen betrug
darnach 5 X 6000 = 30000 Tal. Sodann XIV 27 EKUTOO'T~V TlC;
EiO'qJep€lv. EpEl vDv j oUKoDv E~~KPVTa TUAUVTU. <ina. lTEVTllKOO'T~v

TlC; fpEl, Ta bmAoDv; oUKoDv EKuTav KUt EIKoO'I .... <ina. 8Ül
ßOUAE0'8E bwbEKUTytV ~J.!aC; EIO'oiO'Elv, lTEVTaKOO'lU TUAUVTa j <in'

1 Wer geneigt ist diesen Ansatz der Steuerf~eiheit für zu hoch
zu halten, der möge erwägen, dass VermögelJssteuer ganz anders ilJS
Gewicht fällt wie Einkommensteuer nnd schon bei 1% eine recht
erhebliChe Belastung darstellt, dass femer dies die einzige Erleichte,'ung
ist, die der ärmern ßlirgerschaft im gan~en Steuerwesen gewährt wurde
und dass dem Werte nach der Ansatz derselbe ist wie bei SoloII.
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olh' av aVUOXOIO'SE olh' Ei KamSEITE, aEm TOU rroXE/JOU Ta
XP~/JUTU. Hieraus ersieht mall zunächst, dass die Grösse der

reformierten Vermögenssteuer bestimmt worden ist nach Teilen

des TI!1l']!1U. Denn 60 'l'al. sind = 6000/100 'fal., also eine

EKUTOO'T~; 120 Tal. = 6000/50 , also eine rrEVTl']KoO'T~, 500 Tal.

= 6000/1~' also eine hwhEKUTll Zugleich ersieht man, dass

die EKUTOO'T~ eine geringere, die TTEVTl']KOO'T~ eine mässige Auf·

lage ist, die hwhEKO:T1l aber das A'lllsserste und kaum erträglich

unll durchführbar. Eine wirklich erhobene EKUTOO'T~ aber er­

wähnt Dem. III 4 EljJY)<piO'uO'SE ... To:Xuvm EE11Kovm EiO'<pE­
pEIV. Von Demosthenes erfahren wir (XXVII 37), dass er in

den zehn Jahren (XXVII 6) seiner Unmündigkeit 18 Minen an

Vermögenssteuern gezahlt bat, das ist 1/10 von seinem TI/JY)!1U,
das 3 Tal. = 180 1I1in. bet.rug, also eine hEKUTl']. Eine· solche

aber ist, wie wir vorhin sahen, nie auf einmal erhoben worden.

Nehmen wir eine :Iweimalige Erhebung an, so haben wir eine

EiKOO'T~, die schon eine starke Belastung bedeuten würde. Da
aber Demosthenes selbst, wie man aus dem Zusammenhange'; in

XXVII 37 schliessen darf, sie nicht so anzusehen scheint und die

E1O'<popai in jener Zeit häufig waren). so scheint eine viermalige

TEO'(JupaKoO'Tll am angemessensten; die iet dann immer noch

höher als die mässige TTEvTY)KoO'Tll. Die EiO'<popo: des unmün­

digen Demosthenes aber lässt sich in keiner Weise in Ueberein­

stimmung bringen mit Dem. XXIl 44 u/Jlv rrapa Ta<;; E1O'<popa<;;
Ta<;; arro NauO'lvIKOU, rrap' tO'W<;; TuXuvTa TpiaKOO'la l'j ~llKP4J

rrAElW, EnEI~I!1a TETTupa Kai hEKU EO'TI TlIXaVTa, wenn man der

gewöhnlichen Erklärung fulgt und in den 300 Tal. den auf­

zubringenden Steuerbetrag sieht. Die Rede gegen Androtion ist

355 gehalten worden 2, die Eintreibung der Steuerrückslände, mit

tIer er beauftragt war und wegen der er mit deu Bch wersten

Vorwürfen überhäuft wird, muss einige Zeit vorher stattgefunden

haben, und wir können annehlllen, dass seit Nausinikos bis zu ihr

etwa 20 Jahre verflossen waren. In die Zeit gleich I~aeh Nau­

sinikos fällt nun auch die Vorlllundschaft des Demosthenes j sie

begann mit 376 3 und endete um 366 also 11 Jahre vor der

Rede gegen Androtion uud etwas weniger als zehn Jahre vor

1 Schou bei Lys. VII 31. XII 20. XVIII 7. XIX 29. 57 erscheinen
sie neben den Leturgien als stetig wiederkehrende Leistungen; ehenso
bei ])em. XX 129. XLVll 54. Lll 21.;.

2 .\. Schäfer, Dcmosthellcs und seine Zeit 2 1 361.
ß E belllla I 270.
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seiner Steuereintreibung'. Nun können wir aber nicht annehmen,

dass die XXII 44 erwilhnten El<J<pOpUI alle in die 11 Jahre nach

Demosthenes Vormundschaft fallen; denn sie lJeissen ja d(}cpopul
arr<'> NUU(}IVIKOU und mUssen also teilweise wenigstens in die Zeit

der Minderjährigkeit des Demosthenes hineinreichen. Aber wenn

sie auch ganz in diese Zeit hineingehörten, eo wären sie, doch mit

den von Demosthenes gezalJlten nicht zu vereinbaren; denn diese

stellen eine ÖEK<hll, sie aber eine E1KO(}T~ dar; c1enn 600°/300 = 20.

Den 18 Minen des Demosthenes wÜrden 600 Tal. entsprechen.

Das Verhältnis bleibt natürlich dasselbe, wenn die bezUglichen

Summen in mehreren Erhebungen gezahlt worden sind. Dahn

haben wir statt der vier TE(j(}UPUKO(}TUI des Demosthenes auf der

andern Seite nur vier <)rÖOy\KO(}Tui. Per Widerspruch wird aber

noch grösser, wenn die 300 Tal. nur zum Teil in jene Zeit der

Minderjäluigkeit hineingehören. Ihn zu lösen gibt es nur eine

Möglichkeit, nämlich unter den 300 Tal. diejenige Summe Zll

verstehen, welche die rUckständigen Steuerzahler bereits ent­

richtet haben, so dass also auf 300 Tal. bezahltel' Steuern ein

RUckstand von 14 Tal. kommt. Die muhnassliche (l(}w<;) und

ungefähre (~ /.I1l<PtV ITAElw) Bezeichnnng passt dann mindestens

ebenso gut, und die relative Geringfiigigkeit des Riickstandes, die

Demosthenes hervorheben will, tritt deutlicher und Bchärfer
heraus 1.

.. 'Venden 'Yir uns nun zu der Vermögenssteuer vor Nausi­

nikos, so ist vor allem ins Ange zn fassen, dass es damals neben

dem Vermögen keinen besonderen Schatzungsl\nschlag gab und

also die zu erhebenden Vermögensteile von diesem selbst 'ge­

rechnet wurden. Später betrugen, wie wie sahen, bei gleichem

Vermögen die VerlIlögensteile das FUnffaehe. So entsprach also

dem kleinsten Steuersatze, den wir nach Nausinihos kennen gelernt

llaben, der EKUTO(}T~, vorher eine ITEVTUKO(}IOO'Tl;, und auf eine

solche scheint bei Arist. Ekld. 1007 angespielt zu werden. Doch

war damals der gewöhnliche Steuersatz die E1WTOO'Tl;. Das zeigt

Arist. Wesp. 658 KuEw TOUTOU (AO'f1(}UI) Ta TEA'l xwplc; Kul
TU<; rro AAU C; EKUTO(}T<XC;. Denn da sie neben den TEA1l, den

1 Hiermit hängt auch wohl die sonst nicht Übliche Wiedm'holung
der Präposition bei dei' Apposition zusammen, die hier eine nähere
und ueschränkende Bestimmung enthält. Ebenso DS Il 834, 27, KaTa

TO Til-l'llW KaS' brTa I-lVa~, wo der angegebene Wert des Besitztums
nicht der normale ist. Vgl. oben S. 395,2.
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Zöllen oder indirekten Steuern, genannt werden, ao können sie

~elbst nicht zu ihnen gehört haben. \Yenllcn wir das nun auf

die d<JqJopu von 428 bei Thuk. III 19,1 nn, die 200 Tal. elll­

brachte, so ergibt sich ein Bteuerpflichtiges GeBamtvermögen von

100 X 200 = 20000 Tal. Wir können dieses aber auch be­

rechnen .aus dem Verhältnisse der Preissteigerungen seit 8olon,

die wil' für 428 und 378 angenommen haben, nämlich 3: 5, da

wir als steuerpflichtiges Gesamivermögen für 378 30000 Tal.

gefunden haben. Dann erhalten wir für 428 18000 Tal.; ?enn

18000: 30000 = 3: 5. Wir können aber Uebereinstimmung ber­

stellen, ·wenn wir annehmen, dass wir fiir 428 die Preissteigerung

etwas zu gering auf 3 statt auf 31/ 3 angesetzt haben; denn

20000: 30000 = 31/ 3 : 5. Eine El<JqJopa von 200 Tal. aber be~

deutet bei dem Vermögensalande und der Art der Berechnung,

die wir nach Nausinil;os finden, eine TP\(xKO<JT~; denn 60(0/30
= 200 Tal. Welln lIun bei Dem. XIV 27 die rrEvT11Ko<JT~,

wie wir ~anen, als mäBsiger Steuersatz erst'heint, so seheint es,

dass mall wegen der Häufigkeit der Erhebung sich damals

in der Regel mit einer TE(J<JapuKo<JT11 oder rrEVTTlKo<JT~ be'

gnügt hat.

Nun hat man es aber bestritten und sogar als unmöglich

hinstellen wollen, dass das TI/lTlIlU von 6000 Tal. bei Dem. XIV

19 ein Fünftel des gesamten Bteuerpflichtigen Vermögens sei, wo­

nach dieses 30000 Tal. beträgt; es müsse vielmehr das ganze

Vermögen sein. Diese Ansicht hat zuerst Beloch aufgestellt in

Beiner A bhand lung über das VolllBvermögen von Attika im

Hermes XX, und andere sind ihm gefolgt. Das ist aber mit

Dem. XX VII 9 nicht zu vereinigen, wonach das TI~ITl/la ein

Fiinftel der oU<Jla sein muss. EB ist daher auch kein Zweifel,

dass auch bei Dem. XXVII 7. XXIX 60 0\ TU /lE'fl<JTa KEKT11­
IlEVOI Tl/l~/laTa diejenigen sind, welche die gröHsten zur Schatzung

veranschlagten Fünftel des Vermögens besitzen. Anders oU<J{av

KEKTTlIlEVOV XXVII 8 1. Dass aber das steuerpflichtige Gesamt­

vermögen viel mehl' als 6000 Tal. ausmachte, zeigt auch A rist.

Ekkl. 823-8:l9:

1 In den Reden gegen Aphobos wird das eigentliche Vermögen
Überall mit ouo(a bezeichnet: XXVII 4. 6. 7. 9. 12. 41. 42. 43. 44.53.
57. GO. GI. (i2. (j4. GG. XXVIII 3. 7. 11. 15. 17. 18. 22. 24. XXIX 3.
24. 49. fJ9. Auch Harpokr. Ta EK Tf)C; ouo(ac; E(O<pEp6/-lEVOV Trap' EKUOTWV
T(f.I~f.la zeigt die Verschiedenheit VOll ouo(a und Tif.lllJ.!a.
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TO b' EVUnO<; OUX ürruvw;; hllEl<; WIlVUIlEV
TCl.XUVT' E<JE<J8at rrEVTaKo<JIU T~ rroXEl

Tij<;; TETTapaKo<JTij<;; ilv Erropl<J' Eupmib11e;;;
KElJ8ue;; KaTEXPu<JOU rrii<;; &.v~p Eupmib11V'
ÖTE b~ b' &'va<JKorrouIlEvol<;; Eq:laivETO
6 Aloe;; KOPlV8o<; Kai TO rrpiiTIl' OUK ~PKE<JEV,

ml.XIV KaTErriTTOU rrii<;; &.vlip Eupmib1lv.
Hier wird ein Beispiel von der Unbeständigkeit Jer Athener

angeführt, die schnell bei der Hand sind Beschlüsse zu fassen,
hintendrein aber von dem, was sie beschlossen haben, nicllts mehr
wissen \vollen (797 f.). Die Athener waren also fest überzeugt,
dass die von dem jüngern Euripidell beantragte TE<J<JapaKo<JTll
einen Steuerertrag von 500 Tal. bringen werde. Da die Eldde­
siazusen an lIen Lenäen 392 aufgeführt wurden, so fällt der An­
trag des Euripides in den Anfang des korinthischen Krieges, Je1'
Athen sicherlich zu grö;:slJren AnfwenJungen nötigte. Da, die
indirekten Steuern bei den Athenel'll feste Sätze hatten, die d<J­
!popa aber nicht, so liegt es am nächsten an diese zu denken.
Dann haben sie selbst ihr steuerbares Vermögen auf 20000 Tal.
geschätzt. Da man dies nun in keiner Weise mit dem Till"'llla
von 6000 Talenten in Einklang zu bringen vermochte 1, weil man
eben die 'verschiedene Bedeutung des Till'llla vor und nach Nan­
sinikos nicht erkannte, so hat man zu Grotes Meinung 2 seine
~f1u(;ht genommen, wonach es sich hier um eine indirekte
Steuer handeln soll. Abel' d~s ist eine sehr schwache Htiitze.
Als indirekte Steuer werden genannt b€KaTUI EIKO<JTUi TfEVTll­
KO<JTUi. Wie hätte man da ein Geschäft machen können" wenn
man statt deren rine TE<J<JapaKo<JTll eingefiihrt hätte? Doch
höchsteus, wenn sie an die Stelle (leI' rrEVT'lKO<JTI; allein getreten
wäre. Dann aber hätte diese 20no Tal. einbringen müssen, wenn
dabei 500 Tal. herauskommen sollten, was unmöglich ist a. So

'müsste es also eine ganz neue indirekte Steuer sein. Sollte denn
den Athenern in den schweren Bedrängnissen des peloponnesischen
Krieges eine so fruchtbare Stenerquelle verborgen geblieben
sein? Und wo wäre ein entsprechendes Steuerobjekt zu finden ~

Beloch hat gemeint, das sei ein Zuschlag von 21/ 2
oio zu der im

Peirniells erhobenen rrEVTllKO<JTI; gewesen, der einen Mehrertrag

I Auch Böckh I 577 ist dies nicht gelungen.
2 Hist. of Greece IX 207.
S Vgl. Arist. Wesp. 660.
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von 50 Ta\. geliefert habe, und Aristophanes habe, um einen Witz zu
machen, 500 daraus gemacht 1. Ob aher die Athener in einem so

ungeheuerlichen ihnen zugeschobenen Rechenfehler eher einen Witz

als einen Vorwurf der Dummheit finden konnten, ist doch mindestens
zweifelhaft. Doch wir haben nach dem, was wir über die beiden
versc11iedenen Arten der Schätzung ausgefiihrt haben, solche rein
aus der Luft p'egriffenen Annahmen nicht nötig und könneÜ das

Vermögen von 20000 Tal. ruhig beibehalten, da es sich auch
unseren bisllerigen Aufstellungen anpassen lässt. .Wenn nlimlich
die Atbener während der zehnjlLhrigen Friedenszeit bis zum .A,nfange
des korinthischen Krieges die schweren Verluste, die sie seit 428

durch lIen sizilischen Feldzng und den ungli.icldichen Ausgang des
Krieges erlitten 11atten, wieder wettmachten, so war das alles

Mögliche, und mellr können wir keinesfalls annehmen; aber auch

nicht viel weniger. Denn daR Verhältnis der Preis steigerungen,

das wir zwischen 428 und 378 in Bezug auf Solons Zcit anf

31/ 3 : 5 = 2 : 3 angesetzt haben, kann beim Beginn des lwrin­
thischen Krieges nicht viel anders gewesen sein. Freilich muss
Athens nfacht von da an bis zu dem thebanischen und dem
Archontat des Nausinikos bedeutend gewachsen sein, da es ihm
gerade untet· Nausinikos 378 gelang trotz des antalkidiscllen
Friedens wieder eine zahlreiche Bnndesgenossenschaft unter

seiner Hegemonie zu sammeln j aber trotzdem kann in dem Zeit­
raum von 16 Jahren, worunter sich nnr 9 Friedensjahre (387 -378)
befanden, der Vermögenswert kaunl mehr als um die Hälfte ge­
stiegen sein. Es ist auch natürlich, dass die Athener über den
Umfang ihres Besitzes schon durch die häufigen Erhebungen der

Vermögenssteuer auf dem Lanfenden blieben und da so leicht in
einen erheblichen Irrtum nicht verfallen konnten. Nun haben
sie sich aber doch offenbar in dem erwarteten Steuerertrage
getäuscht. Woran liegt daR? Doch l{aum an der Berechnung
desselben, in rIer man doch wohl durch zahlreiche Erfahrungen

hinlängliche Uebung haUe. Die Antwort gibt V.828, wo gesagt
wird, dass die alte Geschip.hte wieder zum VOHchein kam und
die Sache unhaltbar wurele 2, d. h. sich nicht ausfUhren liess.

Eine Vermögenssteuer von 2 1/ 2
% bedeutet nämlich· etwas

Enormes 3, und es musste mit den grössten Schwierigkeiten ver-

1 Rhein. Mus. XXXIX 49.
~ Ebenso Thuk. I 71, 1 €lrl 1TAEIOTOV apKEiv = sich am längsten

halten. Der Aor. ist inchoativ.
a Uebersetzen wir die Sache in unsere Verhältnisse, so würde
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bUlHlen sein, sIe auf- und einzubrin~en. Den A nt.rag des :Euri­
pides haben die Atllener freilich beschlossen (es hanrleltsich

hier eben um wirkliche BesclI1iisse, wie 797 f. und 816 zeigen) j

aber als es an die Ausfiihrung kam und man sich die Sache bei
Lichte besn]1 (avcxO"KoTTOUI.ll~VOI<;;\ da stellte sich ]lel'aU8, dass sie
unausfiihrbar war. Dass sie den Beschluss formell aufgehoben
hätten, wird nic]lt gesag-t und ist nnch Analogie des vorller­

gehenden Beispiels (816 - 822) und wegen apvoullEVOU<;; 798,
das etwas anderes ist als IJETa"j"l"j"vwO"KOVTCX<;;, nicht wahrsrhein­
lieh ; man wird also die Sache unter der Hand haben fallen lassen 1.

Wie die Athener sich freilich sonst gellOlfen baben, ",issen wir
nicht. Unsere Erklärung findet die vollste Bestätigung durch

Dem. XIV 27, wo es von der hwbEK(lTl'], die nach Nausinilws
genan der TEO"O"apcxKoO"T~ des Euripides entspricht (600D/12 =
500 Ta1.), heisst OUK av avuO"XOIO"SE = ihr würdet sie nicht er­
tragen, aushalten, d. h. sie würde für euch unerscllwinglich ,sein.
Gerade am Antrage des Euripides wird man die Erfahrnng
davon gemacht haben.

Einen Hauptbeweis für seine Ansicht findet Beloc], bei
Polyb. II 62, 7, wo von den Athenern berichtet wird, dass znr
Zeit, wo sie in den t]lebanischen Ihieg eintraten, also wohl noch
unter NausinillOs, TO O"ullTTav TillllllCX Ti]<;; atia<;; EVEXITTE TWV
EtaKIO"XIMwv hICXKoO"iOl<;; Kat TTEVT~KOVT<l TaXuvToI<;. Nach
~nserer Ansicht kommt auf diese 5750 Tal. Schatzllngsanschlag
ein Vermögen von 5x 5750 = 28750 Tal., während Beloc]1 sie

.als Volksvermögen ansie1lt. Nun ist es bedeut.sam, dass Polybios
sie nicht als ouO"icx, sondern als TilllllJa bezeichnet. Wenn näm­
lich in den attischen Steuerlisten, ans denen die Angabe stammt,
rlns TilJlllJa verzeichnet war, nach dem gerechnet wurde, so ist
der Ausdruck in dem steuertecbnischen Sinne, den er dort hatte,
einfach übernommen worden. Es kommt nur darauf an, ob die
5750 Tal. auch als Schatznngsanschlag in den ZusammenlH1.ng

passen, in dem sie bei Polybios vorkommen. Er will beweisen,
dass die Angabe, Kleomenes habe in Megalopolis eine Beule von
GOOO Tal. gemacht und ihm sei davon das übliche Drittel zu­
gefallen, ungeheuer überlrieben sei. Ich denke, es ist unglaublich

auf ein Vermögen von 100000 M., das zu 5% ein Einkommen VOll

5000 M. bringt und eine Einkommenstener von 132 M. trägt, ein ein­
maliger Zuschlag von nicht weniger als 2!'i00 M. fallen.

1 Die Stmt.egen konnten gegcniiber dem allgemeinen Widerstande
sieh genötigt sehen die Erhebung einzuslellen.
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genug, wenn zu einer Zeit, wo, wie es heiRst, KUTEcpeUpTO Ta
nEAorrOVVYlaIWV, aUR einer einzigen Stadt wie Megalopolis eine

Beute von mehr als einem Fünftel des steueruaren Vermögens

von ganz Attika, Grund und Boden eingeschlossen, davongetragen

sein BoIIl. Die von Polybios angeführte Summe ist genauer und

geht Ruf eine viel enger begrenzte Zeit, stimmt aber zur Genüge

überein mit der runden Durchschnit.tssumme VOll 6000 Tal., wo­

nach wir das gesamte steuerpflichtige Vermögen Zll 30000 Tal.

angesetzt haben.

Um Reinen Satz begreiflich zu machen, bringt Beloch es

durch zweifelhafte Annabmen fertig aus den 30000 Tal. für die

Zeit Alexanders d. Gr. Ion 000 zu machen. Sicher ist nur eines, p:.,
nämlich dass zu dem Volksvermögen auch das tier Bteuerfreien

Bürgerschaft hinzukommen mllss. Wenn wir aber unter Volks­

vermi;gen das Biirgervermögen verstehen, so können wir es

ruhig bei 30000 Tal. bewenden lassen. Denn tier Ausfall des

steuerfl~eien Bürgervermögens wird wohl hinlänglich durch das

der steuerpflichtigen Metoiken gedeckt. Im übrigen wollen wir

uns begnügen gegenüber Belochs Annahmen eine Gegenreclmung

aufzustellen. Nach Dem. XXV 51 betrug die Zahl !leI' athe­

nischen Bürger 20000. Wir wollen aber nur 4 % als zur

ersten Klasse gehörig annehmen, also 800 2, und weniger können

wir kaum, da Dem. XVIII 171 30G als TTAou<iIl.lJTUTOI nennts.

Da er nun sich auch seI b~t mit seinem ererbten Vermöge~ von

15 Tal. dazu rechnet (XXI 157), so brauchen sie zwar nicht

gerade alle das gleiche Vermögen wie er besessen zu haben,

aber doch erheblich mehr als 5 Tal., das Grund vermögen der

ersten Klasse. Weil es aber auch viel grössere Vermögen als

das des Demosthenes gegeben llat 4, so setzen wir dies als Durch­

schnittsvermögen derjenigen an, die 10 Tal. und mehr besassen,

1 Es tut nichts zur Sache, wenn vorher gesagt wird, die beweg­
liche Habe aus dem ganzen Peloponnes sei in besseren Zeiten nicht so
viel wert gewesen j denn bei uns stehen dazu ebenso wie bei Beloch
die 5.50 Tal. iu Parallele.

2 Dass Is. XV 145 TOUe; bWKOoloue; Kai xlltioue; TOUe; Eio<pepoVTae;
Kai lt1JTOUp"fOUVTae; hier nieht in Frag-e kommen kann, ist nach der
Erörterung von Lipsius in den Jahr!>. für PhiI. LXVII 295 ff. Ull­

zweifelhalt.
3 Das sind die 300. welche die lTPOEICJ<pOPU leisten.
4 Diotimos hat nach Lys. XIX 50 f. 40, Diphilos nRch Plut. Im

Leben des Redners Lyk.34 sogar 160 Tal. beses3en.
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und weisen nun den 300 dieseR DurrhscJmiUsvermögen zu, so dass

sie teils mellr, teils weniger haben l'Onnten. Dann bleiben uns noch

500 übrig mit einem Vermögen von 5-10 TaL, also im nnrch­

schnitt 71/ 2 Tal. Dann erhalten wir als Vermögen der ert~ten Klasse

300x 15 + 500 X 71/ 2 = 8250 Tal., d. h. v.icl mehr als Belocl18

ganzes VolhBvermögen. Nehmen wir auch nur 8000 Tal. an und

für die drei Klassen ein annähe1'lld gleiches Vermögen, so haben

'wir ein steuerpHicJltigeB Biirgervermögen von 24000 Tal. j be­

trägt dann das der :Metoilien auch nur 1/6 desselben (in Wirk­

licllkeit wahrscheinlich mehr), dann bekommen wir ein steuer­

pfliclltiges Gesamtvermögen von 28000 Tal., und reichen damit

nahe heran an die 28750, die sich uns aus dem TIIJl']IJU bei

Polybios ergaben I,

Hiermit haben wir die Ueberlieferllng übel' die ej<npopa
und ihre Abstufung durch ihren gesamten Verlauf verfolgt, und

sie llat sich bewährt. Wir sind dabei freilich zum Teil von un­

gefähren Angaben und bloss möglichen Annahmen ansgegangen j

aber um eine aus guter Quelle stammende Ueberlieferung gegen

Zweifel und Verwerfung zu schützen, genügt es auch ihren In­

IH1lt als möglicll zn erweisen.

In olf~nbarem Zusammenhange mit der Refo~m der Ei<rcpopa
stehen die unter demselben Archon eingerichteten Steuer,ereine

(<rU/J/JOPIUt), 2 iür jede Phyle, also im ganzen 20, anf welclle die

Steuern verteilt wurden, die für die Besorgung ihrer Geschäfte und

dre Verteilung der Steuern ihre besonderen Beamten (ETrlIJEXl']TUI,
btUTPUCPEIC;) hatten. Entsprechende Vereine sind zugleich für

die Metoiken eingerichtet worden (<rulJlJopiut IJETOtKtKUI). Etwas

I Nicht ohllc Bedeutung ist es auch Belochs Volhsvermögen VOll

5i50 Tal. \'on uns('l'Il heutigen Verhältnissen aus zu beleuchten. Da
der Metallwert von 1 Tal. = 4710 M. ist, so erhalten wir in diescm
als Volksvermögen etwas über 27000000 M. Der Durehschnittspreis
eines ScheiTels Weiz€'n betrug zu Demosthenes' Zeit (XXXIV 39) 5 Dr.
= 3,925, aho et.was wenig<'r als 4 M., während er heute 9 M. bc­
trägt. Wenn wir nun annehmen, das" grgen damals heute der Kauf­
wert des Geldes auf ein Drittel grsunken sei, so ist das im Vcrhältnis
zu den Getreideprcisl'n dns Aeusserste, auch wenn wir bl'l'iicksichtigen,
dass bei uns dl'r Getreidepreis sich etwas unter dem allgemeincn
Preisstnnde befindet. Wir erhalten dann als heutigen Geldwcrt des
gpsamten altischen Vermögens eill Wl'niges iibrr Kl 000000 M., also
noch nicht ein Zwölftel de~sen, wns hcute ein eil17.iger angebender
Milliardär Lesib;t.
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später sind dann aus jeder Symmorie die 15 Reil:hr,ten aus­

gewählt worden, im ganzen 300, welche die Steuer als Vorschuss

(npoElCrq>epa) zu leisten nnd die einzelnen Steuerbeträge von den

Mitgliedern ihres Verbandes einzuziehen haltp,n (~'fEIl6vE(;;)l. Auf

diese spätere Einrichtung gehe ich nicht näher ein, da sie im

wesentlichen unbestritten und im allgemeinen auch genügend

bekannt ist und ich auch nicht~ Neues über sie zu sagen habe.

Münster. J. M. St.ahl.

1 Die 1~'(€~16v€C; kÖnnen nicht dieselben sein wie die ElTlf..l€A1'] TCcl,

da Pf'nlosihenes schon während seiner Minderjährigkeit l~'f€I..lWV wal'
(XXI 157). !!J'




